
Gemeinde Obrigheim                         
Neckar-Odenwald-Kreis 

 
2. Ä n d e r u n g  

d e r   
S a t z u n g 

 
zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen 

Feuerwehr der Gemeinde Obrigheim 
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) 

 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 34 
Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Obrigheim am 11. Dezember 2025 folgende Änderungssatzung 
über den Kostenersatz für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen: 

 
Artikel I 

 
Die Satzung über die Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
beschlossen am 15. November 2012, zuletzt geändert am 18. April 2024, wird wie folgt 
geändert: 

1. Anlage zu § 5 Absatz 1 Höhe des Kostenersatzes 
 
In Nummer 1 a) wird die Angabe von 9,50 Euro auf 13,50 Euro ersetzt 
In Nummer 1 b) wird die Angabe von 5,00 Euro auf 6,00 Euro ersetzt 

 
Artikel II 

Inkrafttreten 
 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01. Januar 2026 in Kraft. 

 

Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung  
für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 

 

Obrigheim, den 11. Dezember 2025 
gez. Thorsten Sienholz, Bürgermeister 


